
Damit Menschen nicht alleine trauern müssen

Menschen brauchen Möglichkeiten, um ihre Gefühle aus- oder anzuspre-
chen. Menschen sollen nicht alleine trauern. Sie brauchen Gelegenheiten, 
um Abschied zu nehmen, um loszulassen. Neben der Beerdigung und dem 
Abschiedsgottesdienstes, ist das Fürbittgebet/Sterbegebet vor der Beerdigung 
eine wichtige, wertvolle Möglichkeit, die Kultur des Sterbens zu leben.

Dieser Kursmorgen ist eine Erfahrungs- und Austauschrunde für Frauen und 
Männer, die Fürbitt-, Abschieds- und/oder Sterbegebete im Namen der Pfar-
rei-/Pastoralraumleitung gestalten. Sie bringen eigene Gebete und Program-
me ein und erhalten neue Impulse von anderen, die diesen Dienst ebenfalls 
versehen.

Kursinhalte
QQ Impulse und Hilfen für Fürbitt-, Abschieds- und / oder Sterbegebete
QQ Das Sterbegebet persönlich, mit dem Blick auf die verstorbene Person, die 

Angehörigen und die Pfarrei / den Pastoralraum gestalten
QQ Hintergrundinformationen zur Gestaltung eines «Erinnerungsortes» und wie 

dieser für die Vorbereitung der Feier inspirieren kann
QQ Gestaltungen, wenn die gesprochene Sprache an Grenzen stösst
QQ Fragen aus der Praxis, Austausch

Gebete für die Lebenden und die Toten

Kursleiter Gregor Gander leitet die Fachbereiche der
Landeskirche; sein Schwerpunktthema ist die Seelsorge
in der Palliative Care.

«Das Sterbegebet ist für 
die Angehörigen, für sie 
ist es wichtig. Wenn ich 
ein wenig Trost geben 
kann, bin ich froh.»

Olivia Stocker, Sakristanin in Inwil



Fachbereich Pastoral

Freitag, 17. Mai 2019

Für die Toten 
und die Lebenden
Sterbegebete – ein Erfahrungsaustausch 

Datum: Freitag, 17. Mai 2019

Zeit: 9 bis 12 Uhr 
 
Ort: Kath. Landeskirche, Abendweg 1, Luzern
 
Kosten: Fr. 50.– (für Teilnehmende aus anderen Kantonen Fr. 75.–) 

Anmeldung: bis 18. April 2019 über
 - www.lukath.ch/weiterbildung (Kurs-Nr. K26)
 - fachbereiche@lukath.ch
 - 041 419 48 38
 Ihre Anmeldung bestätigen wir schriftlich.

Parkplätze:  Bitte benützen Sie die öffentlichen Parkhäuser. 
Auf dem Areal St. Agnes besteht ein amtliches Zufahrts- 
und Parkverbot. Danke für Ihr Verständnis.


